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Staatsminister Roger Lewentz 
siehe Anwesenheitsliste Anlage 

geänderte Tagesordnung 

Tagesordnungspunkte Unterlagen / Hinweise 

1. Niederschrift über die 10. Sitzung vom 9. April 2018 übersandt mit Schreiben 
vom 23. April 2018 

2. Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Berufs- 
kraftfahrer-Qualifikations-Gesetz und der Berufskraftfahrer- 
Qualifikations-Verordnung 

KR 5/132 (MWVLW) 
zugesandt mit Schreiben 
vom 15. August 2018 

3. Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung haushalts- und 
vergaberechtlicher Vorschriften 

KR 5/123 (MWVLW) 
zugesandt mit Schreiben 
vom 15. August 2018 

4. Entwurf der VV „Förderung des Aufbaus von Holzvermark- 
tungsstrukturen" 

KR 5/122 (MUEEF) 
zugesandt mit Schreiben 
vom 15. August 2018 

5. Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuwendun- 
gen zu den Baukosten von Kindertagesstätten 

KR 5/88 (BM) 
zugesandt im Umlaufver-
fahren mit Schreiben vom 
30. Juni 2018 

6. Sachstandsbericht über das Ausführungsgesetz zum Bun- 
desteilhabegesetz 

KR 5/110 (MSAGD) 
Behandlung in der 10. Sit-
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Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung 
des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 

zung am 9. April 2018 
(TOP 2) 

7. Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung in Rheinland-Pfalz sowie zur Änderung und zum 
Erlass weiterer Vorschriften 

KR 5/131 (Mdl/9) 
siehe Anlage 

8. Verschiedenes 

Herr Staatsminister Roger Lewentz eröffnet die Sitzung. 

Er stellt fest, dass 

zu dieser Sitzung mit Schreiben vom 15. August 2018 ordnungsgemäß und fristge-
recht eingeladen wurde. 

Die Bekanntmachung erfolgte im Staatsanzeiger Nr. 31 vom 27. August 2018. 

Für die Sitzung haben sich entschuldigt: 

Herr Landrat Dr. Brechtel und sein Vertreter Herr Landrat Schwickert, 
Herr Oberbürgermeister Kissel, 
Herr Oberbürgermeister Dr. Matheis, 
Herr Oberbürgermeister Ebling und seine Vertreterin Frau Weis, 
Herr Bürgermeister Weidenbach, 
Herr Bürgermeister Peifer, 
Frau Bürgermeisterin Volk, 
Frau Bürgermeisterin Denker und ihr Vertreter Herr Bürgermeister Scherrer, 
Herr Bürgermeister Kruppert und sein Vertreter Herr Bürgermeister Pauly, 
Frau Beigeordnete Eder, 
Herr Stadtbürgermeister Seebald und sein Vertreter Herr Bürgermeister Simon, 
Frau Balthasar-Schäfer und ihr Vertreter Herr Mons, 
Herr Erbes und seine Vertreterin Frau Becker, 
Herr Petry und sein Vertreter Herr Mack, 
Herr Wefelscheid. 

Der Kommunale Rat ist mit 16 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern nicht be-
schlussfähig. 

Die mit Schreiben vom 20. August 2018 geänderte Tagesordnung wird von den an-
wesenden Mitgliedern so angenommen. 
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MINISTERIUM DES INNERN 

Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung UND FÜR SPORT 

des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Kommunalen Rates vom 
9. April 2018 

Die anwesenden Mitglieder erheben keine Bedenken gegen die Niederschrift 
über die Sitzung vom 9. April 2018. 

Die Niederschrift wird von den anwesenden Mitgliedern genehmigt. 
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MINISTERIUM DES INNERN 

Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung UND FÜR SPORT 

des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

TOP 2 "Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Berufskraftfahrer-
Qualifikations-Gesetz und der Berufskraftfahrer-Qualifikations-Ver-
ordnung" 

Drucksache KR 5/132 MWVLW 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wird 
vertreten durch Frau Staatssekretärin Schmitt und Herrn Holzhäuser. 

Frau Staatssekretärin Schmitt gibt umfassende Ausführungen zu der Lan-
desverordnung über Zuständigkeiten nach dem Berufskraftfahrer-Qualifi-
kations-Gesetz und der Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung. Dabei 
geht sie nochmals ausführlich auf den Sachverhalt, das Regelungsbedürfnis, 
das Ergebnis und den Aufwand bei den Behörden ein (siehe Vorblatt zur Sit-
zung des Kommunalen Rates am 3. September 2018 - KR 5/132 vom 8. Au-
gust 2018). 
Die Aufgabenübertragung an die Kommunen erfolge auf Grund des gesetzli-
chen Auftrages durch das Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz und die 
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung. Die derzeit allgemein erforderli-
che Überwachung der Fahrschulen nach dem Berufskraftfahrerqualifika-
tionsgesetz werde durch neue Bestandteile aus dem Berufskraftfahrerqualifi-
kationsrecht ergänzt. Die sich hinsichtlich der hinzugekommenen gesetzli-
chen Anforderungen stellende Aufgabe der Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten wird vom Landesbetrieb Mobilität übernommen. 
Unabhängig von dem zu erwartenden Gebührenaufkommen sei davon aus-
zugehen, dass den Kommunen keine wesentlichen finanziellen Mehrbe-
lastungen im Sinne des Konnexitätsausführungsgesetzes entstehen werden. 

Ergebnis: 

Von den anwesenden Mitgliedern des Kommunalen Rates wird der Entwurf 
der "Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Berufskraftfahrer-
Qualifikations-Gesetz und der Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung" 
zur Kenntnis genommen. 
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MINISTERIUM DES INNERN 

Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung UND FÜR SPORT 

des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

TOP 3 "Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung haushalts- und vergabe-
rechtlicher Vorschriften" 

Drucksache KR 5/123 (MWVLW) 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wird 
vertreten durch Frau Staatssekretärin Schmitt, Herrn Dr. Hummrich und 
Herrn Schweikert. 

Frau Staatssekretärin Schmitt erläutert den Sachverhalt zum Landesgesetz 
zur Änderung haushalts- und vergaberechtlicher Vorschriften (siehe Vorblatt 
zur Sitzung des Kommunalen Rates am 3. September 2018 - KR 5/123 vom 
10. August 2018). Sie geht dabei auf die vergaberechtlichen und haushalts-
rechtlichen Bestimmungen ein. Es sei beabsichtigt, wesentliche Teile der 
Vergabeverfahren für Lieferungen und Leistungen unterhalb des Schwellen-
wertes den neuen Regelungen im Oberschwellenbereich anzugleichen. Die 
Vergaberechtsreform im Unterschwellenbereich müsse den Grundsätzen der 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen, einen fairen und trans-
parenten Zugang der mittelständischen Wirtschaft zu den öffentlichen Aufträ-
gen ermöglichen und so unbürokratisch und praxisnah wie möglich ausge-
staltet werden. Mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Kammern 
habe man in diesem Zusammenhang bereits konstruktive Gespräche geführt. 
Es sei beabsichtigt, die Auftragswertgrenzen bei Liefer- und Dienstleistungen 
für die Verhandlungsvergabe von bisher 20.000.-- auf 40.000.-- und bei 
der Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb von 40.000,--
€ auf 80.000,-- anzuheben. 
Bei den Bauleistungen wolle man bei der freihändigen Vergabe die Wert-
grenze von 10.000,-- auf 40.000,-- und bei der Beschränkten Ausschrei-
bung ohne Teilnahmewettbewerb einheitlich auf 200.000,-- anheben. Auch 
bei den Direktaufträgen solle künftig einheitlich die Wertgrenze bei 3.000,-- € 
liegen. 
Diese Maßnahmen sollen zu weniger Bürokratie und schnelleren Hand-
lungsmöglichkeiten führen. 

Herr Bürgermeister Spiegler zeigt sich grundsätzlich mit den Regelungen 
einverstanden. Zwar könnten die Auftragswertgrenzen noch etwas höher lie-
gen. Es werde aber sicherlich schon zu Erleichterungen bei den Vergaben 
führen. Er befürchte, dass es nach Einführung des beschriebenen Nachprü-
fungsverfahrens zu zeitlichen Verzögerungen bei Bauausschreibungen 
kommen könne. 
Herr Landrat Puchtler spricht sich ebenfalls für noch etwas höhere Auftrags-
wertgrenzen aus, damit Maßnahmen schneller umgesetzt werden könnten. 
Herr Landrat Schartz fordert ebenfalls in diesem Bereich mehr Flexibilität, 
insbesondere in Bezug auf Maßnahmen bei den Schulen und den Kinderta-
gesstätten, die zudem auch noch finanziell gefördert werden. 
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MINISTERIUM DES INNERN 

Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung UND FÜR SPORT 

des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

Herr Bürgermeister Przybylla und Herr Landrat Görisch fragen nach dem 
Rechtschutz der Gemeinden. 

Herr Dr. Hummrich führt aus, dass sich im Gegensatz zum Oberschwellenbe-
reich die Nachprüfung im Unterschwellenbereich durch die Vergabeprüfstelle 
auf eine Entscheidung nach Aktenlage beschränken soll. Die Nachprüfung 
soll an enge zeitliche Vorgaben gebunden werden, um allen Beteiligten 
schnell und wirksam Rechts- und Verfahrenssicherheit zu geben. Die Fall-
zahlen aus den drei Bundesländern im Osten mit vergleichbarer Regelung 
belegen, dass dort die Nachprüfung nicht zu zahllosen Verfahren geführt ha-
be. Die Anzahl der Nachprüfungen würden zwischen 70 und 110 pro Jahr 
und Land liegen. 

Herr Bürgermeister Söhngen weist darauf hin, dass die weiteren untergesetz-
lichen Regelungen zu gegebener Zeit im Kommunalen Rat zu behandeln 
sind. 
Herr Landrat Schartz spricht Verzögerungen bei dringenden Beschaffungen 
durch das Nachprüfverfahren an. Er bittet hier um ein schnelles Handeln im 
Sinne der Gemeinden vor Ort. Jede Verzögerung gehe wieder zu Lasten der 
kommunalen Haushalte. 

Herr Dr. Hummrich erklärt hierzu, dass für solche dringenden Fälle eine Vor-
abinformation nicht vorgesehen sei und sie daher keiner Nachprüfung unter-
liegen sollen. Abschließend erwähnt er, dass die Regelungen zum Nachprü-
fungsverfahren befristet werden sollen, vor Fristablauf jedoch eine Evaluie-
rung geplant sei. 

Ergebnis: 

Von den anwesenden Mitgliedern des Kommunalen Rates wird der "Entwurf 
eines Landesgesetzes zur Änderung haushalts- und vergaberechtlicher Vor-
schriften" zur Kenntnis genommen. 
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MINISTERIUM DES INNERN 

Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung UND FÜR SPORT 

des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

TOP 4 Entwurf der W „Förderung des Aufbaus von Holzvermarktungsstruktu-
ren" 

Drucksache KR 5/122 (MUEEF) 

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten wird vertreten 
durch Herrn Dr. Göbel. 

Herr Dr. Göbel geht nochmals ausführlich auf den Sachverhalt und die Stel-
lungnahmen der kommunalen Spitzenverbände zu dem Entwurf der Verwal-
tungsvorschrift „Förderung zum Aufbau von Holzvermarktungsstrukturen" ein 
(siehe Vorblatt des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
- KR 5/122 vom 10.08.2018) ein. Es wurde ein Konzept entwickelt, dass zu-
künftig fünf kommunale Holzvermarktungsorganisationen im Land vorsehe. 
Diese sollen das Holz professionell vermarkten und für eine Wettbewerbs-
belebung sorgen. Sie bedürfen einer wirksamen Anschubfinanzierung. Da-
neben solle die Weiterentwicklung der für den Privatwald regional bereits be-
stehenden Holzvermarktungsstrukturen erfolgen. 
Herr Dr. Göbel geht auch kurz auf die Förderungsmaßnahmen ein. Natürlich 
seien die beihilferechtlichen Grundlagen der EU zu beachten. 
Der Entwurf der Verwaltungsvorschrift liege derzeit der EU-Kommission in 
Brüssel zur Genehmigung vor. 

Herr Bürgermeister Söhngen teilt mit, dass es sich um ein mit den kommuna-
len Spitzenverbänden abgestimmtes Verfahren handele. Die Anschubfinan-
zierung sei letztlich eine Umschichtung von Mitteln aus dem Landesfinanz-
ausgleich. 

Ergebnis: 

Von den anwesenden Mitgliedern des Kommunalen Rates wird der Entwurf 
der VV „Förderung des Aufbaus von Holzvermarktungsstrukturen" zur Kennt-
nis genommen. 
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MINISTERIUM DES INNERN 

Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung UND FÜR SPORT 

des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

TOP 5 "Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuwendungen zu den 
Baukosten von Kindertagesstätten" 

Drucksache KR 5/88 (BM) 

Das Ministerium für Bildung wird vertreten durch Herrn Staatssekretär Beck-
mann, Frau Roth und Frau Hector. 

Herr Staatssekretär Beckmann erläutert den Inhalt der Verwaltungsvorschrift 
über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten von Kindertages-
stätten und geht dabei detailliert auf die von Herrn Landrat Schartz, Herrn 
Oberbürgermeister Kissel und Herrn Bürgermeister Weidenbach im Umlauf-
verfahren vorgebrachten Bedenken ein. Die dort vertretenen Auffassungen 
werden nicht geteilt. Soweit möglich, wurden bei der Neufassung der Verwal-
tungsvorschrift die Forderungen und Wünsche der Kommunen berücksich-
tigt, jedoch mussten auch die Vorgaben der Landeshaushaltsordnung und 
des Landesrechnungshofes berücksichtigt werden Es sei auch zu beachten, 
dass die Verwaltungsvorschrift nunmehr erlassen werden müsse mit Blick 
auf die Stichtagsregelung 15. Oktober 2018 und die Tatsache, dass die Bun-
desmittel bis 31.12.19 vollständig bewilligt sein müssen, um zu vermeiden, 
dass nicht bewilligte Mittel an den Bund zurückgezahlt werden müssen. 

Herr Landrat Schartz bemängelt, dass man sich nicht immer auf die Vorga-
ben des Landesrechnungshofes zurückziehen könne. Die vorgesehene Re-
gelung in der Verwaltungsvorschrift berücksichtige nicht die Gegebenheiten 
in den Kommunen. Die bauliche Situation in den Gemeinden sei eine andere 
und müsse mit der geplanten Novelle zum Kindertagesstättengesetz vernetzt 
werden. Die vorgelegte Verwaltungsvorschrift könne davon nicht losgelöst 
gesehen werden. Die Verwaltungsvorschrift sei in vielen Punkten zu starr 
und beziehe nicht die baulichen Substanzen in den Gemeinden mit ein. So 
seien Sanierungen anscheinend nicht vorgesehen. Da hier nur Bundesmittel 
weitergegeben würden und scheinbar Landesmittel nicht zur Verfügung 
stünden, sei die Verwaltungsvorschrift letztlich so ausgefallen. Auf der einen 
Seite stehe der Rechtsanspruch und auf der anderen gebe es die Förde-
rungskriterien, die die Bedürfnisse nicht abdecken. 
Die Möglichkeit des vorzeitigen Baubeginns sei ebenfalls nicht zielführend, 
weil wiederum die Gemeinden zusätzliches Geld in die Hand nehmen müss-
ten. 
Auch sei die Zweckbindungsfrist mit Blick auf den demografischen Faktor zu 
lange gewählt. 
Man habe zu all diesen Themen einen Brief an Frau Ministerpräsidentin 
Dreyer geschrieben und werde in einem weiteren Gespräch diese Dinge zu 
klären versuchen. 
Herr Bürgermeister Söhngen ist ebenfalls der Meinung, dass im Rahmen ei-
ner Novellierung des Kindertagesstättengesetzes die Verwaltungsvorschrift 
zeitgleich angepasst werden müsse. 
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MINISTERIUM DES INNERN 

Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung UND FÜR SPORT 

des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

Herr Staatssekretär Beckmann teilt diese Auffassungen nicht und verweist 
nochmals darauf, dass diese Verwaltungsvorschrift unter Berücksichtigung 
des Stichtags nunmehr dringend geboten sei. Der Entwurfstext sei nun so 
optimiert, dass möglichst allen Belangen der verschiedenen Organisationen 
Rechnung getragen werde. Die Zeitschiene sehe Ende des Monats die Ver-
öffentlichung vor. 

Ergebnis: 

Von den anwesenden Mitgliedern des Kommunalen Rates wird die "Verwal-
tungsvorschrift über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten 
von Kindertagesstätten" zur Kenntnis genommen. 
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MINISTERIUM DES INNERN 

Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung UND FÜR SPORT 

des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

TOP 6 „Sachstandsbericht über das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabe-
gesetz" 

Drucksache KR 5/110 

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie wird vertre-
ten durch Herrn Staatssekretär Dr. Wilhelm und Herrn Speicher. 

Wie bereits in der Sitzung des Kommunalen Rates am 9. April 2018, TOP 2 
zugesagt, wird noch einmal über das Ausführungsgesetz zum Bundesteilha-
begesetz berichtet. 

Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm führt zum Gesetzgebungsverfahren Ausfüh-
rungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz wie folgt aus: 

Vor wenigen Tagen, am 24. August, wurde das rheinland-pfälzische Ausfüh-
rungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz im Landtag besprochen und in die 
zuständigen Ausschüsse verwiesen. Es sei ein sehr wichtiges Gesetz, mit 
dem die bundesrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen im Neunten Buch So-
zialgesetzbuch ausgestaltet werden und gleichwertige Lebensverhältnisse für 
Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz geschaffen werden sollen. 

Von zentraler Bedeutung sei die Bestimmung des Trägers der Eingliede-
rungshilfe nach § 94 Absatz 1 SGB IX. Die Landesregierung hatte schon im 
letzten Jahr einen intensiven und breit angelegten Meinungsbildungs- und 
Diskussionsprozess über die inhaltliche Ausgestaltung des Ausführungsge-
setzes geführt. Diskutiert wurde vor allem die künftige Trägerschaft der Ein-
gliederungshilfe. 

Nach dem Prinzip „Geteilte Verantwortung, konstruktives Miteinander — Land 
und Kommunen gemeinsam für Teilhabe" sehe der Gesetzentwurf nun eine 
geteilte Trägerschaft vor, wie es sie bisher in Rheinland-Pfalz auch gab. Da 
jedoch das seitherige Abgrenzungsmerkmal „ambulant" bzw. „stationär" kei-
ne Gültigkeit mehr habe, waren neue Kriterien zu definieren. 

Für minderjährige Menschen mit Behinderungen und solange diese in die 
Schule gehen, sollen die Landkreise und kreisfreien Städte im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung Träger der Eingliederungshilfe werden; für 
volljährige Menschen mit Behinderungen soll das Land Träger werden. Das 
Land ziehe dabei die Landkreise und kreisfreien Städte zur Aufgabenwahr-
nehmung im Rahmen der individuellen Leistungsgewährung heran. 

Durch diese Lösung können die Menschen vor Ort ihre Ansprechpartner be-
halten und die regionale Angebotsentwicklung werde gefördert. Insbesonde-
re durch die Parallelisierung mit der schon existierenden Kinder- und Ju-
gendhilfe vor Ort werden Wege erleichtert und können Leistungen aus einer 
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Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung 
des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 

Hand gewährt werden. Gleichzeitig könne das Land die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse gemeinsam mit den Landkreisen und kreisfreien Städten 
steuern, zum Beispiel in einer gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft und bei 
der gemeinsamen Evaluation der Leistungsaufwendungen. 

Die Aufwendungen der Eingliederungshilfe sollen weiterhin gemeinschaftlich 
vom Land und den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten getragen werden. 
Bei den minderjährigen Menschen mit Behinderungen soll der kommunale 
Finanzausgleich weiter als Transfermöglichkeit genutzt werden; bei den voll-
jährigen Menschen mit Behinderungen soll die gegenseitige Beteiligung über 
regelmäßige Abrechnungen erfolgen. 

Es stelle sich dabei insbesondere die Frage der Konnexität. Inwieweit die 
leistungsrechtlichen Neuregelungen, die alleinig durch Bundesgesetz nor-
miert werden, Mehrkosten für die Kostenträger auslösen, könne jedoch der-
zeit noch nicht beantwortet werden. Dafür solle es — gemeinsam mit den 
Kommunen — Evaluationen geben. Diesbezüglich gab es schon Gespräche 
mit den Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände und auch ein nächstes 
Gespräch sei schon für den 17. September 2018 terminiert. 

Das Ausführungsgesetz regle außerdem das Budget für Arbeit — hier habe 
Rheinland-Pfalz als „Erfinderland" des „Budgets für Arbeit" mit 400 bewillig-
ten „Budgets" bundesweit eine Vorreiterrolle. Mit dem neuen Gesetz schaffe 
man es, in Rheinland-Pfalz ein gleichbleibendes Niveau zu gewährleisten. 

Darüber hinaus solle die Interessenvertretung der Menschen mit Behinde-
rungen gestärkt werden sowie ein anlassunabhängiges Prüfrecht für alle An-
gebote der Eingliederungshilfe und die Möglichkeit für Modellvorhaben ge-
schaffen werden. Auch werden einige andere Landesgesetze vor dem Hin-
tergrund der neuen Begrifflichkeiten des BTHG (beispielsweise beim Nicht-
raucherschutzgesetz) angepasst. 

Das Ausführungsgesetz solle bis Ende des Jahres in Kraft treten. Rheinland-
Pfalz wäre dann gut auf das Inkrafttreten der neuen Regelungen des BTHG 
am 1. Januar 2020 vorbereitet. So hätten alle Träger der Eingliederungshilfe 
noch ein Jahr Zeit, um die notwendigen Schritte zu veranlassen. 

Herr Landrat Schartz teilt nochmals mit, dass man zu dem Ausführungsge-
setz zum Bundesteilhabegesetz eine Stellungnahme vorgelegt habe. Es blei-
be bei der Ablehnung in der jetzigen Ausgestaltung des AGBTHG. Hierauf 
sei ebenfalls in dem Schreiben an Frau Ministerpräsidentin Dreyer hingewie-
sen worden. Die Kosten und Organisationslast würden wieder den Kommu-
nen auferlegt. Die Kommunen hätten wieder das finanzielle Risiko bis zur 
Evaluierung im Jahr 2022 zu tragen. 
In weiteren Gesprächen zwischen der Landesregierung und den kommuna-
len Spitzenverbänden solle die weitere Vorgehensweise besprochen werden, 
um finanziell erträglichere Lösungen hinzubekommen. 
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Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung 
des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

Rheinlandpfalz 

Ergebnis: 

MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 

Von den anwesenden Mitgliedern des Kommunalen Rates wird der "Sach-
standsbericht über das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz" zur 
Kenntnis genommen. 
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Ergebnisniederschrift über die 11. Sitzung UND FÜR SPORT 

des Kommunalen Rates am 3. September 2018 in Mainz 

TOP 7 „Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung 
in Rheinland-Pfalz sowie zur Änderung und zum Erlass weiterer Vor-
schriften" 

Drucksache KR 5/131 

Das Ministerium des Innern und für Sport wird vertreten durch Herrn Göhring 
und Frau Hoegner. 

Zu Beginn seiner Ausführungen verweist Herr Staatsminister Lewentz auf die 
Leistungen im Bereich Breitbandausbau und schnelles Internet im Land 
Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit den Kommunen im Land habe man sich im 
Vergleich zu anderen Bundesländern richtig nach vorne entwickelt. Hier sei 
in den letzten Jahren wirklich viel erreicht worden und man habe die richtige 
Strategie gewählt. Insbesondere sei man schon sehr früh an diesem Thema 
gewesen und sei nunmehr bereit, die weiteren Schritte zu gehen. 
Insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen in Europa seien wir gefordert, 
Anschluss zu halten. Bei seinem Aufenthalt in Estland habe er erfahren, dass 
dieses Land einen sehr hohen Grad an Digitalisierung in der Europäischen 
Union habe. 

Herr Staatsminister Lewentz führt zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Förde-
rung der elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz sowie zur Änderung 
und zum Erlass weiterer Vorschriften Folgendes aus: 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in 
Rheinland-Pfalz sowie zur Änderung und zum Erlass weiterer Vorschriften 
sei das zentrale Rechtsetzungsvorhaben der Landesregierung zur Umset-
zung der E-Government- und IT-Strategie des Landes. 
Nach dem Grundsatzbeschluss des Kabinetts am 3. Juli 2018 habe man das 
Beteiligungsverfahren eingeleitet. Die Stellungnahme der kommunalen Spit-
zenverbände läge inzwischen vor und werde derzeit in allen vorgetragenen 
Punkten geprüft. 
Kritisiert werde aus kommunaler Sicht die nicht eindeutige Ausgangslage mit 
Blick auf das Onlinezugangsgesetz des Bundes. 
Der vorliegende Gesetzentwurf regle den Aufbau eines Serviceportals und 
das Angebot elektronischer Verwaltungsdienstleistungen über Servicekon-
ten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen bis Ende 2022 alle Verwaltungs-
dienstleistungen zentral auf dem Serviceportal des Landes abrufen und über 
Servicekonten mit allen Behörden im Land elektronisch kommunizieren kön-
nen. 
Ein wichtiges verwaltungsinternes Ziel sei die Vereinheitlichung der IT-
Infrastrukturen. Besonders die Kooperation von Land und Kommunen solle 
weiter gestärkt werden, indem so genannte Basisdienste gemeinsam genutzt 
bzw. entwickelt werden. Beim Thema Digitalisierung gebe es im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger seit vielen Jahren eine gute, ebenenübergrei-
fende Zusammenarbeit. 
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Die Kooperation zwischen Land und Kommunen gelte es auch künftig auf der 
Grundlage der neuen gesetzlichen Regelungen und im neugeschaffenen IT-
Kooperationsrat Rheinland-Pfalz zügig und einvernehmlich auszubauen. 

Herr Bürgermeister Söhngen verweist auf die Stellungnahme der kommuna-
len Spitzenverbände und bezüglich der Konnexitätsfolgen auf die anstehen-
de Kooperationsvereinbarung. 
Wesentliche Schwerpunkte seien das Onlinezugangsgesetz, welches nach 
Auffassung des Bundes und des Landes unmittelbar für die Kommunen gelte 
und für das man Regelungen zur Umsetzung benötige. 
Ebenfalls sei die Umsetzung eines einheitlichen Verfahrens innerhalb der IT-
Infrastrukturen des Landes und der Kommunen erforderlich. 

Herr Ableiter spricht die Vorteile einer Signaturkarte, aber auch die damit 
verbundenen hohen Kosten an. Er plädiert dafür eine einheitliche und mög-
lichst einfache technische Lösung im Land einzuführen, mit der die Unter-
schrift elektronisch ersetzt werden könne. Auch er verweist auf die baltischen 
Länder mit ihrem hohen Digitalisierungsgrad, die als Vorbild oder Muster die-
nen könnten. Vielleicht sei es möglich, ein solches System zu übernehmen. 

Herr Göhring verweist zunächst auf die im E-Government-Gesetz Rheinland-
Pfalz vorgesehene Regelung, wonach alle verwaltungsrechtlichen Vorschrif-
ten des Landes auf das Erfordernis der gesetzlichen Schriftform bzw. die An-
ordnung persönlichen Erscheinens überprüft werden. Hierdurch soll ein Ab-
bau überflüssiger Standards zugunsten einfacher elektronischer Kommunika-
tion erreicht werden. Beim Vergleich mit den baltischen Staaten sei zu be-
achten, dass die dortigen zentralen Lösungen nicht ohne weiteres auf die 
Verhältnisse in unserem föderalen Staatssystem mit über 80 Mio. Einwoh-
nern übertragen werden können. Zwischen Bund und Ländern seien mannig-
faltige Abstimmungsprozesse notwendig, bei denen es die datenschutz- und 
sicherheitsrechtlichen Aspekte zu beachten gelte. Es gebe schon bundeswei-
te Aktivitäten zur Vereinheitlichung der IT-Systeme, die aber gegenseitig ab-
gestimmt werden müssen. In einem föderalen Staatssystem dauere dies et-
was länger. 

Herr Landrat Schartz spricht nochmals die Bitte aus, dass insgesamt ge-
meinsame Lösungen im Bereich der IT-Infrastrukturen entwickelt werden. Zur 
erfolgreichen Arbeit auf Landes- und Kommunalebene seien übergreifende 
Systeme erforderlich. 

Ergebnis: 

Von den anwesenden Mitgliedern des Kommunalen Rates wird der "Entwurf 
eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Rheinland-
Pfalz sowie zur Änderung und zum Erlass weiterer Vorschriften" zur Kenntnis 
genommen. 
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TOP 8 Verschiedenes 

Aufgrund einer Änderung in der Zuständigkeit bei der Abrechnung der Reise-
kosten und Sitzungsgelder sind erneut die Bankdaten (IBAN und BIC) der 
Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Kommunalen Rates zu erfas-
sen. 
In diesem Zusammenhang ist den Mitgliedern des Kommunalen Rates auf 
Grund der Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung eine Informa-
tion zur Erhebung von personenbezogenen Daten vorzulegen. 

Man einigt sich darauf, dass allen Mitgliedern und stellvertretenden Mitglie-
dern des Kommunalen Rates ein Vordruck zur Erhebung der persönlichen 
Angaben sowie der Bankdaten (IBAN und BIC) für die Reisekosten und Sit-
zungsgelder sowie die Information zur Erhebung von personenbezogenen 
Daten zugesandt wird. 

Die nächste Sitzung des Kommunalen Rates ist für Montag, 
den 26. November 2018, 14.00 Uhr, vorgesehen. 

Die Sitzung endet um 16.05 Uhr. 

Roger Lewentz I Sander 
Staatsminister Pr tokollführer 
Vorsitzendes Mitglied 
des Kommunalen Rates 


